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ALLGEMEINES
1. 

Ziele der Datenschutz-
Grundverordnung

• Schutz natürlicher Personen vor ungewollter und 
unkontrollierter Verarbeitung ihrer persönlichen 
Daten

• Schutz personenbezogener Daten

• Stärkung der Rechte von Privatpersonen

• Recht auf Vergessenwerden

• Aber auch: Sicherung des freien Verkehrs von 
personenbezogenen Daten 
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Grundsatz

Keine Verarbeitung personenbezogener Daten 
ohne

• Zustimmung der natürlichen Personen oder 

• berechtigtes Interesse

Das Klingelschildgesetz?

ALLES VERBOTEN? 
Keine Namen mehr von Mietern auf Klingelschildern von  

Mehrfamilienhäusern? 
Beschwerde Mieter in Österreich, der von der juristischen 

Abteilung der Hausverwaltung Recht gegeben wurde
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Das Klingelschildgesetz?

ALLES VERBOTEN? 
Keine Namen mehr von Mietern auf Klingelschildern von  

Mehrfamilienhäusern? 
Beschwerde Mieter in Österreich, der von der juristischen 

Abteilung der Hausverwaltung Recht gegeben wurde

Falsche Interpretation der DSGVO 
Klingelschilder müssen  beschriftet werden, um Mieter etwa 

für die Zustellung von Post, Zustellurkunden, sonstigen 
Sendungen identifizieren zu können. 

ANFORDERUNGEN AN 
UNTERNEHMEN

2. 
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Handlungsanweisungen

• Es werden nur Daten verarbeitet, die entweder aus öffentlichen und frei 
zugänglichen Quellen entnommen, mit Einverständnis der Betroffenen 
verarbeitet oder aufgrund eines berechtigten Interesses aufgenommen 
werden

• Es werden nur die notwendigen personenbezogenen Daten 
aufgenommen und in einem allgemein zugänglichen Format archiviert

• Es wird dafür gesorgt, dass Daten korrekt sind.

• Personenbezogener Datenbestand wird auf Verlangen herausgegeben

• Personenbezogene Daten werden nur solange archiviert, wie für die 
Geschäftsbeziehung oder die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
notwendig

• Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben

• Eine Löschung erfolgt allerdings immer in Abstimmung mit den 
Archivierungspflichten des Unternehmens und der von ihr betreuten 
Windparks, also in der Regel nach 10 Jahren. 

• IT sorgt für hohe Datensicherheit

AUSDIFFERENZIERUNG
3.
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Zwei Themen

• Betriebsführungsunternehmen als Unternehmen im 
Verhältnis zu ihren Vertragspartnern, Kunden und 
Dienstleistern

• Betriebsführungsunternehmen als 
Auftragsverarbeiter der betreuten Windparks

BETRIEBSFÜHRUNGSUNTER-
NEHMEN ALS UNTERNEHMEN

3a
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1. Unternehmen

• In BF-Unternehmen werden persönliche Daten von Vertrags-
und Geschäftspartnern sowie von Personen aus 
verschiedenen Institutionen, soweit sie für den 
Geschäftsbetrieb oder für die Erfüllung rechtlicher Pflichten 
notwendig sind, aufgenommen, verarbeitet und archiviert.

• Persönliche Daten werden in keinem Fall ausschließlich 
aufgrund der freiwilligen Zustimmung von Personen 
verarbeitet (Beispiel Nutzung von Social Media, Online-
Handelsplattformen)

• Im Grundsatz ist dies nach Datenschutz-Grundverordnung 
möglich, da nach Artikel 6 (1) b und c die „Verarbeitung für die 
Erfüllung eines Vertrags“ oder einer „rechtlichen 
Verpflichtung“ notwendig ist.

Welche Bereiche?

• Verwaltung (inkl. Fuhrparkmanagement)

• Personalabteilung (Recruiting, Personal)

• Marketing (inkl. Social Media-Plattformen, website)

• IT: Datenverarbeitung, Datensicherung, 
Datensicherheit

• kaufmännische Betriebsführung

• technische Betriebsführung 

• Sitemanagement 
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Umsetzung

• Analyse und Neustrukturierung  
datenschutzrelevanter Praxis

• Anlegen eines Verarbeitungsverzeichnisses

• Arbeitsanweisungen an Mitarbeiter

• Anpassung Disclaimer website

• Bestellung eines Datenschutzbeauftragten (ab 10 
Bildschirmarbeitsplätzen)

• Protokollierung von Änderungen, Löschungen

• Nachweis angemessener Struktur und Vefrahren 
gegenüber Auftraggebern 

BETRIEBSFÜHRUNGSUNTER-
NEHMEN ALS AUFTRAGS-
VERARBEITER

3b
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2. Auftragsverarbeiter

• Windparks beschäftigen in der Regel keine 
Mitarbeiter

• Grundstruktur heute oft geprägt von Unternehmen, 
die für Investoren tätig sind, und Betriebsführer, die 
für Windparks tätig sind

• Windparks sind aus der Entstehung her nicht Herr 
der Daten, die in ihrem Namen verarbeitet werden

• Windparks sind aber ihren Vertragspartnern 
gegenüber verpflichtet, die ordnungsgemäße 
Verarbeitung von Daten zu gewährleisten

• BF aber auch Controller der Investoren sind 
klassische Auftragsverarbeiter

Konsequenzen 

• Daten der Windparks und deren Vertragspartner 
müssen strukturiert und nachvollziehbar sowie 
innerhalb zu definierender Grenzen an 
Auftragsverarbeiter weitergegeben werden

• Datenübergabe muss protokolliert werden

• Die Verwendung der Daten erfolgt ausschließlich im 
zuvor festgehaltenen Rahmen

• Weitergabe an Dritte nicht zulässig

• Exempel Daten Verpächter
– BF muss von Kunden legitimiert werden

– Kunden müssen informiert werden

• Ansonsten wie Folie Umsetzung Unternehmen
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Umsetzung

• Strukturierung der Datenübernahme, -verarbeitung 
und -archivierung

• Anpassung der Betriebsführungsverträge, reine 
Vertraulichkeitsvereinbarung reicht nicht

• Informationen an Auftraggeber und dessen 
Vertragspartner über Struktur und Umfang der 
Datenübergabe und -verarbeitung

• Angabe eines Ansprechpartners

VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT !
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ANHANG

Grundlagen

• Verordnung 2016/679 des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 (Datenschutz-
Grundverordnung)

• Bundesdatenschutzgesetz (DGSG) vom 
20.12.1990, zuletzt geändert am 31.10.2017

• Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung: 
25.5.2016, Anwendung findet sie ab 25.5.2018

• Gültig für alle Staaten der Europäischen Union 
(Unionsrecht bricht Bundesrecht)
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Rechte der Betroffenen (1)

• Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden

• Widerruf ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich 
(Abwägung gegenseitiger Interessen)

• Auskunft über verarbeitete personenbezogene Daten

• Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, 
die geplante Speicherdauer

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft der Daten

• unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung personenbezogenen Daten

Rechte der Betroffenen (2)

• Löschung der personenbezogenen Daten, soweit 
Speicherung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist

• Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten, soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, die 
Verarbeitung unrechtmäßig ist, deren Löschung abgelehnt 
wird, die Daten nicht mehr benötigt wenden, aber zur 
Durchsetzung z. B. rechtlicher Interessen benötigt werden

• personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen 

• Beschwerderecht gegenüber einer Aufsichtsbehörde
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Anforderungen

• Hohe Anforderungen der Verordnung an 
Unternehmen, in Sachen
– Erschließung

– Verarbeitung

– Herausgabe

– Archivierung und

– Löschung von Daten

• Pflicht zu Risikoanalyse, Verfahrensbeschreibung, 
Dokumentation

• Mit Androhung von Poenalen und Strafandrohung 
bis zu 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes

Grenzen

• Berechtigtes Interesse heißt z.B. Vertragspartner oder 
Erfüllungsgehilfe des Vertragspartners (z.B. Verpächter)

• Aber: Verpächter muss informiert werden, dass seine 
Daten an einen Verarbeiter weitergegeben werden

• Vertragspartner kann Zustimmung nicht verweigern, 
wenn Vertrag und Erhebung zwingend verbunden sind 
(Adresse z.B. für Verpächter, Steuernummer bei 
Gutschriften)

• Das Zustandekommen des Vertrags kann nicht vom 
Betreiber/Initiator verweigert werden, wenn sich 
Betroffene weigert, Daten verarbeiten zu lassen, die 
Leistung im Vertrag damit aber nichts zu tun hat 
(Beispiel: automatisches Profiling)
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Kontakt 

Regenerative Energien Zernsee GmbH & Co. KG

Geschäftsführung: Prof. Dr. Walter Delabar / Klaus Wolters

Büro Berlin:

Bergstraße 1

D-12169 Berlin

Tel.: 030-22 44 598 30

Fax: 030-22 44 598 31

Büro NRW:

In Tenholt 33

41812 Erkelenz

Tel.: 02431-97 27 20

Fax: 02431-97 27 239

Mobil: 0171-417 66 50

Mail: w.delabar@rez-windparks.de

www.rez-windparks.de

Zertifiziert nach ISO9001:2015

Leistungen kurz und knapp

• technische Betriebsführung 
(24/7)

• kaufmännischen 
Betriebsführung 

• Windparks und 
Umspannwerke

• Sitemanagement

• Geschäftsführung

• NSM Berechnungen

• Bürgerbeteiligungsprojekte

• Performanceanalyse

• Anlagenüberwachung u.v.m.

• Gegründet 2002

• 25 WP Gesellschaften
• 103 WEA

• 260,54 MW

• 3 Umspannwerke

• Niederlassungen in Berlin und 
NRW

• Windparks in Brandenburg, 
Rheinland-Pfalz, Hessen und 
Sachsen-Anhalt 

www.rez-windparks.de 


